
444 der Beilagen zu den sten0.s!'0phischen Protokollen des 

Bundesratef:) 

iten 

llDer den Gesetzesbeschlu3 des Kationalrates vom 11. No-

( 2 ," r n ., 0< ~"\ 

I. uplerrursorgegesetz-rlovellc) 

, ......:J unQ erganz~ Wlru 

Mit dem vorliegenden Gesetzesheschluß des 

rates soll Opfern der poli tiscben 7erfo15ung, elie für c.en.­

selben Zeitraum sowohl Jmspruch auf Ent8ch~digung für elgene 

Haft, als auch Anspruch auf Ent:c:chädigullg eIf.3 ,[Unterbliebene 

st·~iJla.e 

sollen Lc;ü,tungen auf 

Grund des Hilfsfondf.3gesetzes erhalten, nicht mehr von der 

nach dem Opferfürsorgegesetz ausgenommen sein. 

Vorgesehen ist 1,,!ei ters, daß das Leben im Verbol'genen auf dem 

Gebiete der Hepublik Österreich und das IJ1ragen des Juden-

sterns durch jeweils sechs Nonate zusätzlich als Anspruchs­

voraussetzuI4-:; für die Zuerkennung eines Opferausweises aner­

lG3nnt wircL Außerdem vlird. Vorsorge getroffen, daß 31.1.cb Per­

senen, deren Anspr1.1.chsberecbtigung mit Vollendung des 24. Lebens­

jahres erloschen ist edaisen), weiterhin IJeistungen aU~3 den 

l":itteln des Ausgleichstaxfonds (Ausbilfen und Dar~ehen) er-

hal ten können. Die sonst igen Inclerungen be 2~'vlecken 1m wesent­

lichen eine Anpassung an entsprechende Bestimmungen des Kriegs­

opferversorgungsgeset zes bz'tJ. sind textliche Bericbtigur.0'6en • 

Der Ausschuß für soziale AIlgelegenheiten hat die gegen-
, .. 11'" u 1 . . " . .j... "'1 7 r' " 1 07C' En.:anCL lcne vor _age ln SelnGr 0J. \;zung vom • i'iOVemOer ) / 

in Verbandl Ufi..g gSllommen und e ,ins timmig beschlossen, dem I-lohen 

Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 
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./~1E:· c r' 

de:t:' 

rat wolle beschließen: 

(, ."--' 

'11 • ~ bet:eef' .1- ~', 
!) <.~) ~ 

das Opferfijrsore; e,setz neuer15_ UDcL zt; 

wird (21. Opferfü~sorgegesetz-Novelle), ~ird kein r'uell 

erhoben. 

L i e cl 1 Helln F~aI) 7: ll}: 

Berichterstatter 
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